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STATUTEN des KGV Münichholz 

Gemäß Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung am 28. März 2003 für den KGV Münichholz ver-
bindlich. Einschließlich der Änderungen gemäß den Mitgliederversammlungen vom 28. März 2006 und vom 
29. April 2022. Änderungen im Detail: siehe bei den „Ausgabevermerken“ (letzte Seite). 
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STATUTEN des KGV Münichholz 
Gemäß Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung am 29. April 2022 für den KGV Münichholz verbind-
lich. 

I. Präambel 
Soweit in diesem Statut auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 

II. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Name des Vereines 
Der Verein führt den Namen „Kleingartenverein Münichholz“ und hat seinen Sitz in 4405 
Steyr, Kematmüllerstraße 7. Er ist ein selbständiger, rein kleingärtnerischer Zweckverein im 
Rahmen des Landesverbandes der Kleingärtner Oberösterreichs, sowie Mitglied des „Zent-
ralverbandes der Kleingärtner und Siedler Österreichs“. Die Statuten dieser Verbände sind 
für den Verein und dessen Mitglieder bindend. Der Austritt des Vereines aus dem Landes-
verband kann nur in der Mitgliederversammlung des Vereines beschlossen werden. Hierfür 
ist die Anwesenheit mindestens der Hälfte der Mitglieder des Vereines erforderlich und der 
Beschluss mit Dreiviertelmehrheit der Anwesenden und abstimmenden Mitglieder zu fas-
sen. Zu dieser Versammlung ist der Landesverband einzuladen, der einen oder mehrere 
Vertreter entsendet, denen Gelegenheit gegeben werden muss, die Vereinsmitglieder über 
die Folgen des Austrittes aufzuklären. 
 

§ 2 Zweck und Ziele 
Der Verein erstrebt die kulturelle und soziale Förderung des Kleingartenwesens und die 
Vertretung gemeinsamer Interessen. Besondere Aufgaben des Vereines sind: 
(1) Förderung der allgemeinen und fachlichen Bildung der Vereinsmitglieder, Durchfüh-

rung theoretischer und praktischer Schulung durch spezielle Fachgruppen, Abhaltung 
von Fachvorträgen und Ausstellungen, sowie die Prämiierung vorbildlicher Leistungen. 

(2) Förderung der Gartengemeinschaft durch Veranstaltungen (z. B. Frühschoppen, Gar-
tenfeste sportlich gesellschaftliche Veranstaltungen usw. und gemeinsame Unterneh-
mungen (z. B. Ausflüge, Sparverein usw.) 

(3) Bereitstellung von diversen Gartenfachschriften und Aushang von Mitteilungen des 
Landesverbands-Fachberater in den Mitgliederschaukasten. 

(4) Vermittlung öffentlicher und privater Mittel zur Schaffung von Gemeinschaftseinrich-
tungen, Beschaffung von Wirtschafts- und Bedarfsartikel für den Gartenbau zur weite-
ren Abgabe an die Mitglieder. 

(5) Beratungen der Mitglieder, Erteilung von Rechtsauskünften in Kleingartenfragen erfol-
gen durch den Landes- oder Zentralverband auf Grund einer Vereinsanweisung. 

(6) Abschluss und Vermittlung leistungsfähiger Versicherungen nach den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen bei zum Versicherungsbetrieb zugelassenen Unterneh-
men. 

(7) Sorge um die Einhaltung der internen Gartenregeln sowie Informationen an alle Par-
zellenpächter über die jeweils aktuellen Bestimmungen der Kleingartenverordnung der 
Stadt Steyr und des Österreichischen Kleingartengesetzes. 

(8) Anstreben eines eigenen Vereinsheimes, die Strom- und Wasserversorgung der Klein-
gärten sowie der Abwasserkanalisation, weiters die Förderung kultureller Unterneh-
mungen. Alle diese Einrichtungen, für deren Errichtung bzw. Erwerbung allenfalls gel-
tende Vorschriften zu beachten sind, sollen der Benützung durch die Vereinsmitglieder 
dienen. 
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III. Mitgliedschaft 

§ 3 Mitgliedschaft 
Der Verein besteht aus: 
(1) Ordentlichen Mitgliedern 
(2) Fördernden Mitgliedern und 
(3) Ehrenmitgliedern. 
 

(1) Ordentliche Mitglieder: 
(a) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und handlungsfähige Person werden, 

wenn dieselbe die Unterpachtrechte an einer Gartenparzelle erwirbt. 
(b) Die Mitgliedschaft kommt nach einer Anmeldung und strikter Einhaltung der 

„Grundlagen für ein neues Mitglied“ (Vereinsdokument 100), Zuteilung einer Par-
zelle und Unterfertigung des Unterpachtvertrages zustande. Das Leitungsorgan 
hat das Recht, eine Anmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Eine 
Berufung gegen diese Ablehnung ist nicht statthaft. Das aufgenommene Mitglied 
hat die Kenntnisnahme und Einhaltung der Vereinsstatuten und der in § 21 auf-
gelisteten verbindlichen Regelwerke zu bescheinigen. 

(c) Laut Bundeskleingartengesetz können Ehegatte(in) oder Lebensgefährte(in), 
also beide Ehegatten oder Lebensgefährten im Unterpachtvertrag aufgenommen 
werden. Die im Unterpachtvertrag erstgenannte Person ist ordentliches Mitglied. 
Bei Todesfall erstreckt sich dies auf die zweitgenannte Person. 

 
(2) Fördernde Mitglieder 

Zu Fördernden Mitgliedern können natürliche und juristische Personen, Behörden 
und Körperschaften ernannt werden, welche die Vereinsbestrebungen besonders un-
terstützen. 

 

(3) Ehrenmitglieder 
Zu Ehrenmitgliedern können natürliche Personen ernannt werden, die sich um die 
Kleingartenbewegung und Vereinsinteressen großen Verdienst erworben haben. 
Fördernde und Ehrenmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung ernannt 
und sind von Beitragsleistungen enthoben, falls sie nicht gleichzeitig auch ordentliche 
Vereinsmitglieder sind. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle ordentlichen Mitglieder haben das Recht, die gemeinsamen angebotenen Ver-

einseinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Die Nutzungsrechte an der dem Klein-
gärtner zugewiesenen Kleingartenparzelle ergeben sich aus dem Unterpachtvertrag 
und der in § 21 Abs. (5) genannten Gartenordnung. 

(2) Ordentliche Mitglieder haben in allen Vereinsversammlungen Sitz und Stimme und 
können sich im Verhinderungsfalle mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die 
ordentlichen Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht für alle Vereinsäm-
ter, sowie das schriftliche und mündliche Beschwerderecht bei der Vereinsleitung. 

(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, seinen Kleingarten im Sinne der Statuten und der Gar-
tenordnung gemäß § 21, Abs. (5), ordentlich zu bewirtschaften, das Ansehen, die 
Bestrebungen und gemeinsamen Interessen des Vereines in jeder Hinsicht zu unter-
stützen. 

(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Statuten des Vereines sowie die Gartenordnung 
und die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen auf das genaueste zu beachten 
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und die Weisungen der Leitungsorgane zu befolgen. Dazu gehören auch die Aus-
hänge im Schaukasten und die Aussendungen per Vereinspost. 

(5) Jedes Mitglied hat auch die von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederver-
sammlungen beschlossenen Beitragsleistungen an den Verein, Landesverband und 
Zentralverband, sowie die festgesetzten Umlagen, Gebühren oder im Interesse des 
Vereines erforderlichen sonstigen Einhebungen fristgerecht zu entrichten. 

(6) Die vorübergehende Pflege und Bewirtschaftung einer Kleingartenparzelle durch 
eine dem Verein nicht angehörende Person oder ein anderes Vereinsmitglied kann 
das Leitungsorgan bei entsprechender Begründung durch das schriftlich ansuchende 
Mitglied nur in Ausnahmefällen gestatten. 

(7) Wenn im allgemeinen Vereinsinteresse eine Änderung im Flächenausmaß des über-
lassenen Kleingartens erforderlich wird, hat jedes Mitglied eine solche gegen ange-
messene Entschädigung zuzulassen. 

(8) Jedes Mitglied ist auch angehalten, den Funktionären der Vereinsleitung oder einem 
von ihr bestellten Organ das Betreten und die Besichtigung der Kleingartenparzelle 
und der darauf befindlichen Baulichkeiten zu gestatten. 

(9) Jedes Mitglied ist ferner verpflichtet, sämtliche aus gemeinsamen Mitteln entstande-
nen und benützten Vereinsanlagen und Einrichtungen pfleglich zu betreuen. 

(10) Schließlich ist jedes Mitglied verpflichtet, die Schädlingsbekämpfung nach besten 
Kräften vorzunehmen und die hierzu vom Verein getätigten Maßnahmen zu fördern 
bzw. zu dulden. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt:  
(1) durch freiwilligen Austritt (§ 6) 
(2) durch Ableben des Mitgliedes (§ 7) 
(3) infolge Ausschlusses (§ 8) 
(4) mit der Auflösung des Vereines (§ 18) 
 

§ 6 Austritt 
Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist der Vereinsleitung schriftlich mittels Vereinsdoku-
ment „Kündigungsanzeige durch den Pächter“ anzuzeigen (Dok. 132). Die verbindliche Ab-
wicklung der Kündigung durch den Verein erfolgt durch das Vereinsdokument „Kündigung / 
Niederschrift“ (Dok. 102). Der Austritt hat das Erlöschen nicht nur des Einzel- oder Unter-
pachtvertrages, sondern aller Rechte aus dem Mitgliedsverhältnis zum Verein und auf die 
Gemeinschaftseinrichtungen, sowie die Wasser- und Stromversorgung etc. zur Folge. 
 

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft durch Ableben 
Durch den Tod des Unterpächters wird der Einzel- oder Unterpachtvertrag aufgelöst, es sei 
denn, dass binnen 2 Monaten der Ehegatte, Lebensgefährte, Verwandte in gerader Linie 
oder Wahlkinder des Verstorbenen, oder eine andere Person, die an der Bewirtschaftung 
des Kleingartens in den letzten 5 Jahren maßgeblich mitgewirkt hat, schriftlich gegenüber 
dem Generalpächter die Bereitschaft erklärt, den Einzel- oder Unterpachtvertrag fortzuset-
zen. Der Generalpächter hat längstens binnen eines weiteren Monats den Eintritt einer die-
ser Personen in den Einzel- oder Unterpachtvertrag schriftlich anzuerkennen. Falls mehrere 
Personen die Bereitschaft erklärt haben und eine Einigung darüber, wer das Einzel- oder 
Unterpachtverhältnis fortsetzen soll, nicht zustande gekommen ist, gilt folgendes: der Ehe-
gatte bzw. Lebenspartner und die Kinder des Verstorbenen haben den Vorzug vor anderen 
Eintrittsberechtigten, unter diesen gehen diejenigen, die den Kleingarten bewirtschaftet 
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haben, den übrigen vor. Soweit nach diesen Vorschriften mehrere Personen für das Ein-
trittsrecht in Betracht kommen, entscheidet (gemäß Kleingartengesetz § 8 Abs. 1) das Lei-
tungsorgan über einen Nachfolger. 
 

§ 8 Ausschließung, Kündigung 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgt die Kündigung des Unterpachtvertrages eines 
Mitgliedes durch den Generalpächter. Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch einen 
Beschluss der Vereinsleitung. 
 

Als wichtige Gründe gelten insbesondere, wenn: 
 

(1) der Einzel- oder Unterpächter mit der Zahlung der Unterpachtgebühren, von Umlagen 
oder Beiträgen, zu deren Zahlung er nach den Bestimmungen des Einzel- oder Un-
terpachtvertrages oder nach den Statuten des Kleingartenvereines verpflichtet ist, 
trotz einer nach Eintritt der Fälligkeit mittels eingeschriebenen Briefes ausgesproche-
nen Mahnung länger als einen Monat im Rückstand bleibt; 

 

(2) der Einzel- oder Unterpächter durch sein rücksichtsloses Verhalten anderen Klein-
gärtnern das Zusammenleben verleidet. Dies gilt insbesondere, wenn er gegen die 
Statuten oder die Gartenordnung verstößt; 

 

(3) der Einzel- oder Unterpächter sich gegenüber dem Grundeigentümer oder dem Ge-
neralpächter oder deren Organe, einem Mitglied oder Organ des Kleingartenvereines 
oder des Landesverbandes einer Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder 
körperliche Sicherheit schuldig macht, sofern es sich nicht um Fälle handelt, die den 
Umständen nach als geringfügig zu bezeichnen sind; 

 

(4) der Einzel- oder Unterpächter den Kleingarten ohne zwingenden Grund länger als ein 
Jahr nicht im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes verwendet oder 
trotz erfolgter Mahnung die ihm bekannt gegebenen erheblichen Bewirtschaftungs-
mängel innerhalb einer schriftlich festgesetzten Frist nicht abstellt; 

 

(5) der Einzel- oder Unterpächter den Kleingarten trotz erfolgter Mahnung – sei es gärt-
nerisch oder anderweitig – erwerbsmäßig nutzt. Dem Kleingärtner ist die Weiterver-
pachtung (Vermietung, Bewirtschaftung durch einen anderen) des Kleingartens nicht 
gestattet. 

 

(6) in den Fällen Absatz (2) und (3) steht dem Verhalten des Einzel- oder Unterpächters 
das Verhalten der seinen Garten besuchenden Personen (Verwandte und Gäste) 
gleich, sofern er es unterlässt, die ihm mögliche Abhilfe zu schaffen. 

 

(7) Als Ausschließungsgrund nach Absatz (2) und (3) kann ein Verhalten des Einzel- oder 
Unterpächters oder der in Absatz (6) genannten Personen nicht herangezogen wer-
den, wenn seither mehr als ein halbes Jahr vergangen ist. 

 

Nach der in Rechtskraft erwachsenen Ausschließung des Mitgliedes aus dem Verein  ist 
diese dem Mitglied unter Angabe der Ausschließungsgründe  mittels eingeschriebenen 
Briefes mitzuteilen. Mit der Rechtskraft der Ausschließung erlischt die Mitgliedschaft, jede 
eventuelle Vereinsfunktion und alle Rechte an den Verein (Gemeinschaftseinrichtungen, 
sowie die Wasser- und Stromversorgung etc.). 
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§ 9 Aufwandsentschädigung 
Endet das Einzel- oder Unterpachtverhältnis infolge Beendigung des Generalpachtvertra-
ges, so richten sich die Rechte des Einzel- oder Unterpächters nach den jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Endet das Einzel- oder Unterpachtverhältnis aus einem ande-
ren Grund, so hat der Einzel- oder Unterpächter die errichteten Baulichkeiten und Kulturen 
auf dem Grundstück zu belassen. Ihm steht in diesem Fall nur ein Anspruch auf eine ange-
messene Entschädigung für die Baulichkeiten und Kulturen zu. 
Entschädigungen sind von einem vom Leitungsorgan beauftragten beeideten Sachverstän-
digen festzustellen, wenn keine Einigung über die Höhe der Ablöse erzielt werden kann. Die 
Kosten für den Sachverständigen sind vom Einzel- oder Unterpächter zu tragen. Andere 
Ansprüche an das Leitungsorgan stehen dem ehemaligen Mitglied oder dessen Erben nicht 
zu. 
 

§ 10 Betriebsmittel und Beiträge 
(1) Das Vereinsvermögen wird aus den Einschreibgebühren, Baukostenbeiträgen (Auf-

schließungskosten), Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Subventionen, Vermächtnissen 
und Erträgnissen von Vereinsveranstaltungen gebildet. 

 

(2) Das Vereinsvermögen dient ausschließlich zur Erfüllung des statutarisch festgelegten 
Vereinszweckes und ist bestens und nutzbringend anzuwenden. 

 

(3) Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages, die Höhe der Einschreibgebühren und 
des Investitionsbeitrages sowie die Art der Entrichtung beschließt die Mitgliederver-
sammlung. 

 

(4) Die für den Zentralverband und Landesverband einzuhebenden Jahresbeiträge sind 
den Mitgliedern nebst allen anderen, dem Verein nicht verbleibenden Einhebungen 
bekannt zu geben. 

 

IV Vereinsorgane 

§ 11 Organe des Vereines  
Die Organe des Vereines sind: 
 

(1) die Mitgliederversammlung (§ 12) 
(2) das Leitungsorgan (Vereinsleitung & Vorstand § 13) 
(3) der Ausschuss (§ 15) 
(4) die Rechnungsprüfer (Kontrollorgane § 16)  
(5) der Aufsichtsrat (Kontrollorgane § 17) 
(6) das Schiedsgericht (§ 19) 
 

Das Vereinsjahr beginnt und endet mit dem Kalenderjahr. 
Das Verrechnungsjahr für Verbrauchswerte und Vorauszahlungen (bewegliche Werte) be-
ginnt mit 1. November und endet mit 31. Oktober. 

§ 12 Mitgliederversammlung und Wahlkomitee 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre statt. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand innerhalb von vier 

Wochen einzuberufen, 
(a) auf Beschluss des Vorstandes, 
(b) auf Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung, 
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(c) auf Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs 5 VerG) 
(d) oder (gemäß §5 Abs 2 VerG) auf Antrag von mindestens ein Zehntel der Mitglie-

der des Vereines. 
(3) Zu allen Mitgliederversammlungen hat das Leitungsorgan sämtliche Mitglieder min-

destens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzu-
laden. 

(4) Anträge an die Mitgliederversammlung sind mindestens eine Woche vorher beim das 
Leitungsorgan schriftlich und von mindestens fünf wahlberechtigten Mitgliedern unter-
schrieben einzureichen. Ordnungsgemäß eingebrachte Anträge müssen in Beratung 
genommen werden. 

(5) Bei der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimm-
recht sowie aktives und passives Wahlrecht haben nur Mitglieder, die am 1. Jänner 
des Jahres, in dem die Mitgliederversammlung stattfindet, das 14. Lebensjahr vollen-
det und ihren Mitgliedsbeitrag ordnungsgemäß entrichtet haben; jedes Mitglied hat 
nur eine Stimme, das Stimmrecht ist persönlich auszuüben. Für die Funktionen eines 
Obmannes, Finanzreferenten, Schriftführers und deren Stellvertreter ist Volljährigkeit 
erforderlich. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist bei statutengemäßer Einladung aller Mitglieder ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 
Die Beschlussfähigkeit wird durch den Obmann festgestellt und protokolliert. 

 Beschlüsse können nur zu bekannt gegebenen Tagesordnungspunkten sowie Anträ-
gen nach Abs. 4 gefasst werden. Wahlvorschläge für die Vereinsorgane können auch 
unmittelbar bei der Mitgliederversammlung eingebracht werden. 

(7) Zu einem Beschluss der Mitgliederversammlung ist, soweit in diesem Statut nichts 
anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-
forderlich. 

(8) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Obmann/Obfrau oder einer seiner 
Stellvertreter. Anwesende Vertreter des Zentralverbandes oder Landesverbandes ha-
ben in Mitgliederversammlungen beratende Stimme. 

(9) Über Verhandlungsgegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, ist eine Be-
schlussfassung nicht statthaft. 

(10) Die Abstimmungen erfolgen entweder mittels Stimmzettel oder durch Handheben. Der 
Abstimmungsvorgang ist zu Beginn der Versammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
festzulegen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(11) Beschlüsse über Statutenänderungen (Ergänzungen) oder Vereinsauflösung (§ 18) 
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglie-
der. Alle übrigen Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. 

(12) Dem Wirkungskreis der Mitgliederversammlung unterliegen: 
(a) Die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des Obmannes/Obfrau, des Kassi-

ers/in, der Fachberater/in, eventuell von Referenten von Unterausschüssen so-
wie des Aufsichtsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr; 

(b) die Stellungnahme zu den Tätigkeitsberichten und Entlastungserteilung der ge-
samten Vereinsleitung; 

(c) die Wahl des Leitungsorgans (§ 13), der Ausschussmitglieder (§ 14), der Rech-
nungsprüfer (§ 15) und des Aufsichtsrates (§ 16); 

(d) die Festsetzung der Einschreibgebühren, der Mitgliedsbeiträge, Investitionsbei-
träge sowie der sonstigen Pflichtleistungen der Mitglieder; 

(e) die Beschlussfassung über Anträge des Leitungsorgans und über Anträge von 
Mitgliedern, wenn diese 14 Tage vor der Mitgliederversammlung ihre Anträge 
dem Leitungsorgan schriftlich übermittelt haben; 

(f) die Ernennung von „fördernden Mitgliedern“ und „Ehrenmitgliedern“; 
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(g) die Entscheidung über Berufung gegen Entscheidungen des Schiedsgerichtes, 
sowie die Kenntnisnahme über Ausschlüsse von Mitgliedern; 

(h) die Beschlussfassung über Änderungen der Statuten; 
(i) die Beschlussfassung über die eventuelle Auflösung des Vereines; 
(j) die Beschlussfassung über ein restliches Vereinsvermögen. 

 

Zur Wahl des Leitungsorgans, des Aufsichtsrates und aller übrigen Funktionäre ist ein Wahl-
ausschuss zu bilden, dem mindestens 3 Mitglieder angehören müssen. Dieser wählt aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden, der während des Wahlvorganges den Vorsitz führt und die 
Wahlvorschläge zu erstatten hat. 
Hierbei ist die Eignung der vorzuschlagenden Personen zu berücksichtigen und sind die 
Vorgeschlagenen zu befragen, ob sie die Wahl annehmen oder nicht. Im Falle der Ableh-
nung von Vorgeschlagenen hat der Wahlausschuss Ersatznennungen vorzunehmen. 
 

Über den Verlauf jeder Versammlung ist eine Verhandlungsschrift zu führen, welche vom 
Obmann und vom Schriftführer und bei nicht verlesenen Mitgliederversammlungsprotokol-
len von zwei zu wählenden Protokollprüfern zu unterzeichnen ist. 
 

§ 13 Leitungsorgan (Vorstand) 
Das Leitungsorgan, das alle 3 Jahre entsprechend den von der Vereinsbehörde genehmig-
ten Statuten gewählt wird, besteht aus: 
 

(1) dem Obmann/Obfrau und 
(2) zwei Stellvertretern/innen 
(3) dem Schriftführer/in und dessen Stellvertreter/in 
(4) dem Kassier/in und dessen Stellvertreter/in, sowie 
(5) dem Fachberater/in und dessen Stellvertreter/in. 

 

Bei Bedarf kann das Leitungsorgan Berater für spezielle Sachgebiete (z. B. Sachverstän-
dige) zuziehen und kann das Ergebnis dieser Beratungen in ihre Entscheidungen einfließen 
lassen. 
 

Der Verein wird nach innen und nach außen durch den Obmann/Obfrau, im Falle seiner/ih-
rer Verhinderung durch einen seiner Stellvertreter/innen, vertreten. 
 

Alle Schriftstücke sind vom Obmann/Obfrau (Stellvertreter/in) und dem(r) Schriftführer/in 
(Stellvertreter/in) zu unterschreiben. Kassenbelege sind vom Obmann/Obfrau und vom Kas-
sier/in oder in Vertretung vom Kassier-Stellvertreter/in zu unterfertigen. 
 

Das Leitungsorgan hält nach Bedarf Sitzungen ab, welche vom Obmann/Obfrau einberufen 
werden. Er/Sie oder eine(r) seiner Stellvertreter/in führt den Vorsitz. Die Sitzung ist be-
schlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder des Leitungsorgans anwesend ist. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. 
 

Scheidet ein Mitglied des Leitungsorgans innerhalb der Funktionsperiode aus, tritt der/die 
Stellvertreter/in in diese Funktion und es hat eine Kooptierung zu erfolgen, die der Zustim-
mung des Ausschusses und von der nächsten Mitgliederversammlung der nachträglichen 
Bestätigung bedarf. 
 

(6) Dem Leitungsorgan (Vorstand) obliegt: 
(a) Aufstellung des jährlichen Voranschlages und des Rechnungsabschlusses, 
(b) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung, 
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(c) Obsorge für den Vollzug der von der Mitgliederversammlung gefassten Be-
schlüsse, 

(d) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, 
(e) Beschluss der Geschäftsordnung, 
(f) Entscheidung über Beschwerden der ordentlichen Mitglieder. 
(g) Einberufung von Vorstands- und Ausschuss-Sitzungen. 
 

§ 14 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
 Anmerkung: die in den untenstehenden Absätzen enthaltenen Definitionen für „der Obmann“ „der 

Schriftführer“ und „der Kassier“ gelten gleichermaßen für „die Obfrau“ „die Schriftführerin“ und „die Kas-
sierin“ und deren Stellvertreterinnen. 

 
(1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereines. Bei Bedarf kann der Ob-

mann zur Führung der laufenden Geschäfte einzelne Personen aus dem Vorstand hin-
zuziehen. 

 

(2) Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmanns und des Schriftführers. 
In Geldangelegenheiten (Vermögenswerte Dispositionen) des Obmanns und des Kas-
siers, oder des Kassier-Stellvertreter. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitglie-
dern und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds. 

 

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. 
für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstands-
mitgliedern erteilt werden. 

 

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese 
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

 

(5) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 
 

(6) Der Schriftführer führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 
 

(7) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 
 

(8) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns, des Schriftführers oder 
des Kassiers ihre Stellvertreter. 

 

§ 15 Ausschuss 
Die Funktionäre für den Ausschuss werden gemäß Wahlvorschlag von der Generalver-
sammlung für die gleiche Funktionsperiode wie in § 13 für das Leitungsorgan gewählt. Der 
Ausschuss ist berechtigt, an Sitzungen des Leitungsorganes teilzunehmen. Bei Anwesen-
heit der Hälfte aller eingeladenen Mitglieder sind solche Sitzungen beschlussfähig (es gilt 
einfache Stimmenmehrheit). Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den. 
 

Die Aufgaben des aus Leitungsorgan und Ausschuss gebildeten Gremiums sind: 
(1) Beschlussfassung über Anträge des Leitungsorgans, wenn die Anträge nicht dem 

Wirkungsbereich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, 
(2) Vorbereitung von Anträgen für die Mitgliederversammlung, 
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(3) Stellungnahme zu allen organisatorischen, fachlichen und wirtschaftlichen Fragen, 
sowie zu dem jeweiligen Finanzbericht des/r Kassiers/in und dem Bericht des/r Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates. 

 

§ 16 Rechnungsprüfer (Kontrollorgane) 
(1) Für den Kleingartenverein Münichholz werden 3 Rechnungsprüfer von der General-

versammlung für die gleiche Funktionsperiode wie in § 13 für das Leitungsorgan ge-
wählt. Sie dürfen keinem anderen Organ, mit Ausnahme der Mitgliederversammlung 
angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Aufsicht ist. (VerG § 5 Abs. 4). Wieder-
wahl ist möglich. 

 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 
Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungs-
legung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rech-
nungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten. 

 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung 
durch die Generalversammlung. 

 

§ 17 Aufsichtsrat (Kontrollorgane) 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern die von der Generalversammlung für die 

gleiche Funktionsperiode wie in § 13 für das Leitungsorgan gewählt sind. Scheidet ein 
Mitglied des Aufsichtsrates innerhalb der Funktionsperiode aus, hat durch den Aus-
schuss eine Ergänzung stattzufinden, die der nachträglichen Zustimmung der nächs-
ten Mitgliederversammlung bedarf. 

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben das Recht und die Pflicht, an den Sitzungen 
des Leitungsorgans und des Ausschusses teilzunehmen. Bei Sitzungen, zu denen der 
Aufsichtsrat offiziell eingeladen wurde, sind dessen Mitglieder auch im vollen Umfang 
stimmberechtigt. 

 

(3) Der Aufsichtsrat überwacht fortlaufend die Geschäftsgebarung des Leitungsorgans. 
Der Überprüfung unterliegen sämtliche Bücher, Belege, der Jahresabschluss, sowie 
die Protokolle aus den Sitzungen des Ausschusses und des Leitungsorgans. Der als 
Sprecher gewählte Vorsitzende erstattet in der Mitgliederversammlung über die Prü-
fungstätigkeit und die gemachten Wahrnehmungen Bericht und stellt in der Mitglieder-
versammlung den Antrag auf Entlastung der gesamten Vereinsleitung. 

 

(4) Der Aufsichtsrat hat das Recht und die Pflicht, die Abstellung festgestellter, statuten-
widriger Zustände von der Vereinsleitung zu verlangen. Widrigenfalls ist der Aufsichts-
rat berechtigt, die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu for-
dern. 

§ 18 Vereinsämter 
Die Ausübung der Funktionen erfolgt ehrenamtlich. Der/die Obmann/Obfrau, sein/ihre Stell-
vertreter/in und der/die Kassier/in sind aus ordentlichen Mitgliedern zu bestellen, alle übri-
gen Funktionen können auch von Nichtmitgliedern (Ehegatte/in oder Partnern/in) von Päch-
tern ausgeübt werden, sofern diese bei der Mitgliederversammlung bestätigt werden. 
In einzelnen Ausnahmefällen und nur mit schriftlicher Begründung der Vereinsleitung kön-
nen Funktionen im Ausschuss (§ 15), Rechnungsprüfung (§ 16) und/oder Aufsichtsrat (§ 17) 
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mit externen Spezialisten für maximal eine Funktionsperiode oder mit verdienten Ehrenmit-
gliedern für mehrere Funktionsperioden besetzt werden (Wahl durch die Generalversamm-
lung vorausgesetzt). 
Die Vereinsfunktionäre werden auf die Dauer der von der Vereinsbehörde genehmigten Sta-
tuten gewählt. Eine mehrmalige Wiederwahl ist zulässig. Sie haben ihre Obliegenheiten 
nach besten Kräften, bestem Können und Gewissen auszuüben. 
Vereinsfunktionäre haben grundsätzlich Anspruch auf Ersatz von Auslagen. Angemessene 
Funktionsgebühren (pauschalierte Aufwandsentschädigungen), können vom Leitungsorgan 
mit einer 2/3 Mehrheit bewilligt werden. 
 

§ 19 Schiedsgericht 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, bei Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis vor Anru-

fung eines ordentlichen Gerichts das vereinsinterne Schiedsgericht anzurufen. 
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen und unbefangenen Vereinsmitglie-

dern zusammen und wird folgendermaßen gebildet: Jede Streitpartei macht innerhalb 
von zwei Wochen nach Übereinkunft über die Befassung des Schiedsgerichtes dem 
Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft. Diese wählen binnen weiterer 
zwei Wochen ein weiteres Mitglied zum Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit entschei-
det unter den Vorgeschlagenen das Los. 

(3) Das Schiedsgericht entscheidet bei Anwesenheit aller Mitglieder mit Stimmenmehr-
heit. Es hat seine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu fällen. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Den Streitparteien ist beiderseitiges Gehör zu ge-
währen. 

(4) Sofern das Verfahren vor dem Schiedsgericht nicht früher beendet ist, steht für Rechts-
streitigkeiten nach Ablauf von sechs Monaten nach Übereinkunft über die Befassung 
eines Schiedsgerichtes der ordentliche Rechtsweg offen (§ 8 Abs. 1 VerG). 

(5) Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist vereinsintern endgültig. 

§ 20 Auflösung des Vereines 
(1) Eine freiwillige Vereinsauflösung kann nur durch Beschluss einer zu diesem Zweck 

einberufenen Mitgliederversammlung erfolgen. Der Verein ist aufzulösen, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind und ein Beschluss mit Zweidrittelmehrheit gefasst 
wird. 

(2) Mit der vollständigen Liquidierung und beschlossenen Vermögenszuführung nach Be-
reinigung aller Aktiva und Passiva sind drei von der letzten Mitgliederversammlung 
bestellte Bevollmächtigte, oder der vor der Auflösung bestehende Aufsichtsrat zu be-
trauen. 

(3) Im Falle einer Auflösung des Vereines (unabhängig ob durch freiwillige oder gesetzli-
che Auflösung) hat die Abwicklung entsprechend den Vorgaben im Vereinsgesetz 
2002 „VerG“ in § 28, § 29 und § 30 zu erfolgen 

(4) Im Falle einer freiwilligen Auflösung fällt das verbleibende Vereinsvermögen, wenn 
kein anderer Beschluss gefasst wurde, gemeinnützigen Zwecken der Kleingartenbe-
wegung zu. 

§ 21 Verbindliche Regelwerke für Vereinsmitglieder 
Folgende verbindliche Regelwerke in Form von Gesetzen, Verordnungen, Statuten, Garten-
ordnung des Kleingartenverein Münichholz, Verträge sowie die Beschlüsse der Vereinslei-
tung (in hierarchischer Reihenfolge und in der jeweils gültigen Fassung) sind für alle Mitglie-
der verpflichtend einzuhalten und zu befolgen. 
Hinweis: Die unten genannten Gesetze und Verordnungen (Absatz 1 bis 3) sind nach bes-

tem Wissen in die vereinsinternen Regelwerke eingearbeitet, im Zweifel zählt 
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aber immer das höherrangige Recht. Die Regelwerke des Landesverbandes sind 
an den Kleingartenverein Münichholz angepasst ebenfalls in die vereinsinternen 
Regelwerke eingearbeitet. 

 Die 3-stelligen Zahlen in den Klammern () verweisen auf das zugehörige re-
gistrierte Vereinsdokument. 

 

(1) Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 – VerG) 
(2) Bundesgesetz vom 16. Dezember 1958 über die Regelung des Kleingartenwesens 

(Kleingartengesetz) 
(3) Dauerkleingartenverordnung der Stadt Steyr (113) 
(4) Statuten des Kleigartenverein Münichholz (111) 
(5) Gartenordnung des Kleigartenverein Münichholz (112) 
(6) Unterpachtvertrag mit dem Kleigartenverein Münichholz (109) 
(7) Beschlüsse des Kleigartenverein Münichholz (siehe Aushang im Schaukasten bzw. in 

der Vereinspost) 

Ausgabevermerke: 
 

2022-04-29 diverse rechtlich zwingende Anpassungen, Korrekturen von Schreibfehlern und Anpassung an 
die seit Jahren im Verein gepflegte Praxis, sowie bessere Strukturierung in Absätze für bisher 
längere durchgehende Textabschnitte in: § 1 bis § 4; § 6 bis § 8; § 10; § 11; § 13; § 15; § 16 
bis § 18; umfangreiche Änderungen in § 12; § 13; und § 19; neuer § 14 und § 21 (mit Umbe-
nennung der ursprünglichen § 14 bis § 19) 

2013-03-21 Übernahme in die KGVM Dokumentenverwaltung (keine inhaltlichen Änderungen). 
2012-04-16 Anpassung der Kopfdaten gemäß aktueller Vereinsleitung wie bei der Mitgliederversammlung 

am 13. April 2012 gewählt (keine inhaltlichen Änderungen). 
2003-03-31 Anpassung § 11 gemäß Beschlussfassung vom 28. März 2003 
 


